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 Wien, am 10. Februar 2016 

  

 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0756-IM/a/2015 

 

 

 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 7377/J betreffend 

"Ministerweisungen", welche die Abgeordneten Rupert Doppler, Kolleginnen und 

Kollegen am 10. Dezember 2015 an mich richteten, stelle ich fest: 

 

 

Antwort zu den Punkten 1 und 2 der Anfrage: 

 

Gemäß Art. 20 Abs. 1 B-VG ist die Weisung das primäre Element der Steuerung einer 

monokratisch organisierten Verwaltungsbehörde. Die Bundesministerien und die dort 

Beschäftigten haben dementsprechend gemäß den Weisungen und unter der Ver-

antwortung der zuständigen Ressortleitung im Rahmen ihres Wirkungsbereiches die 

ihnen übertragenen Geschäfte zu besorgen. 

 

Im Regelfall enthält ein Auftrag des obersten Organs ebenso wie jedes Vorgesetzten 

in der Hierarchie eine verbindliche Anordnung den Vollzug betreffend. Weisungen sind 

interne Akte im Rahmen der Verwaltungsorganisation und an keine besonderen 

Formerfordernisse gebunden. Darüber hinaus können sie, nicht zuletzt wegen ihrer 

großen Zahl, im Einzelnen nicht schriftlich festgehalten werden, sodass es auch nicht 

möglich ist, sie im Nachhinein aufzulisten. 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 
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Unterzeichner Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft     
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